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Idealtypischer Verlauf eines Betreibungsverfahrens:





WANDEL IM ZWANGSVOLLSTRECKUNGSWESEN

- Soziale Stigmatisierung abgenommen 

- Schuldenfallen erheblich zugenommen 

- "Made in China"-Effekt – Forderung nach Totalrevision 

Lohnpfändungsverfahren

- Profit-Erzielung einiger Kantone im Betreibungswesen
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SCHULNERiNNEN: VERSUCH einer KATEGORISIERUNG

a) alle paar Jahre mal eine Betreibung

b) ein bis zwei Betreibungen pro Jahr – Bezahlung vor dem 

Pfändungsvollzug

c) Pfändungsvollzug (mit "Pfändungssubstrat"): häufig 

Lohnpfändung mit anschliessendem Verlustschein SchKG 149

d) Pfändungsvollzug ohne "Pfändungssubstrat": mündet in 

Verlustschein SchKG 115 - häufig Abhängigkeit von Sozialhilfe



Gegenüberstellung Existenzminimumberechnung

Sozialrechtlich Betreibungsrechtliches 

ab 1.1.2020:
Grundbeträge Fr.    986.- / 1 Person (Fr. 997.-) Fr. 1'100.-/ Pers. alleinstehend in 

Hausgemeinschaft (mit erw. 
Pers.)

Fr. 1'200.-/ Pers. alleinstehend ohne 
Hausgemeinschaft 

Fr. 1'250.-/ Pers. alleinerziehend in 
Hausgemeinschaft (mit 
erw. Pers.)

Fr. 1'350.-/ Pers. alleinerziehend ohne 
Hausgemeinschaft

ab 1.1.2020:
Fr. 1'509.- / 2 Personen (Fr. 1'525.-) Fr. 1'700.-/ Ehepaar/EIG/Paar mit 

Kindern in 
Hausgemeinschaft

Fr. 400.- / Kind bis 10 Jahre

Fr. 600.- / Kind zwischen 10 – 18 Jahre 
(bis zur Vollendung Erstaus-
bildung – ZGB 277 II)

(…)



http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Mitteilungen/Kreisschreiben/2000-

2009/16_09_2009.pdf

http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Mitteilungen/Kreisschreiben/2000-2009/16_09_2009.pdf








FOKUSSIERUNG auf KRANKENVERSICHERER als

GRÖSSTER GLÄUBIGER

- 700'000 bis 1 Mio. Betreibungen allein von KK (in CH: 3 Mio. 
Betreibungen)

- stark regulierter Bereich

- Stellschrauben durch Politik justieren





RESTSCHULDBEFREIUNGS-VERFAHREN

- Bundesversammlung hat nun mehrere Vorstösse zur 
Auslegungordnung an Bundesrat überwiesen

- "Kleine Lösung": Kompetenzerteilung an Richter zur 
Übersteuerung einen widerborstigen Gläubiger beim 
"Nachlassvertrag"

- "Grosse Lösung": mehrjährige Wohlverhaltensperiode 
eines/einer SchuldnerIn mit anschliessendem 
Schuldenschnitt

- Bei "grosser Lösung": Wer nimmt Überwachung der 
Wohlverhaltensperiode wahr?



MASSNAHMEN

- Periodizität der KK-Betreibungen: Anpassung von KVV 105

- Verlustschein nicht zwingend Voraussetzung zur Refinanzierung 

der KK-Ausstände in den Kantonen – Kt. ZH Postulat (VO EG 

KVG)

- Betreibungsämter sollen aus eingehenden Lohnquoten die 

laufenden KK Prämien zu bezahlen – Pilotprojekt Stadt ZH

- Politische  Vorstösse zum direkten Lohn-Abzug der KK-Prämien


